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Reglement der Schweizeriseilen Kommission

für Kragen der Ozeanographie

und der Limnologie

1. Die Schweizerische Kommission für Ozeanographie und Limno-
geologie fördert die Ausbildung in diesen Kachgebieten in
der Schweiz und dient der Koordination von Korschungen in
diesen Wissenschaften. Sie pflegt die Beziehungen zu
ausländischen und internationalen marinen Institutionen, zu
den an der Meeresforschung interessierten Kreisen der
Wirtschaft und Industrie unseres Landes, sowie zu den
eidgenössischen Behörden und dem Nationalfonds. Sie fördert die
Beteiligung der Schweiz an internationalen marinen
Korschungen.

2. Die Kommission umfasst 7-9 Mitglieder, die von der SNG
gewählt werden. Sie konstituiert sich selbst. Bei der Wahl
der Mitglieder sollen die interessierten Wissenschaften
sowie die Sprachgebiete unseres Landes berücksichtigt werden.

Die Amtsdauer der Kommission beträgt 6 Jahre. Wiederwahl
der Mitglieder wie des Präsidenten ist ohne Beschränkung
möglich.

3. Die Kommission hält jährlich mindestens eine Vollversammlung
ab. Der Präsident erstattet jedes Jahr Bericht an die

SNG.

4. Kür die Arbeiten der Kommission steht ein Kredit zur Ver¬
fügung, dessen Höhe jeweils von der SNG (Senat) bestimmt
wird.
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